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 Veröffentlicht am 23.04.2014

Norm

B-VG Art139

B-VG Art140, ZPO §228 F

ZPO §233

Rechtssatz

Hat der Verfassungsgerichtshof die Anlassfallwirkung eines normaufhebenden Erkenntnisses auf ein Verfahren über

eine negative Feststellungsklage erstreckt, so ist die aufgehobene Norm auch in einem späteren Verfahren über eine

denselben rechtserzeugenden Sachverhalt betreffende Leistungsklage nicht anzuwenden.
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